
Zeithericht
Über den Umfang der bereits bestehendefi amerikanischen Beteiligungen am

Nominalkapıtal westdeutscher Unternehmungen besteht keın einheitliches Bıld.
Von amerikanischer Seite werden diese ur  . Ende 1949 auf und 210 Miıll SC-
schätzt, also autf rund 83830 Mill D  ‚9 während deutsche Zusammenstellungen
einen geringeren Gesamtbetrag, ämlich rund 67 MilL eNNeEeEN.

DVorschlag einer lateinamerikanischen LZahlungsunion, Nachdem Trst kürzlich auf
der arıser Tagung des KRates der Europäischen Zahlungsunion die Krage der
Ausdehnung der Europäischen Zahlungsunion qauf Lateinamerika ıne geW1sSe

spielte, ohne da (3 jedoch diese Beratungen vorläufig andere als theoretische
Bedeutung haben dürften, hat nunmehr Argentinien einen Vorschlag auf Schaf-
Iung einer eigenen „lateinamerikanischen Zahlungsunion”‘ nach dem Muster der
europälischen Währungsorganisation gemacht. Das geschah auf der in 1ma (Peru
tagenden Konferenz des Interamerikanischen Handels- und Produktionsrates,
einer Organisation, ın der nıcht die Regierungen, sondern die repräsentatıven
Wirtschaftsverbände der einzelnen Länder vertreten sınd. Der argentinische Vor-
schlag, der bei der Struktur der argentinischen Wirtschafts- und Handelspolitik
und der Urganisation der Wiırtschaftsvertretungen des Landes siıcherlich nicht
ohne Zustimmung der argentinıschen Regierung gemacht worden ist, beschränkt
sıch zunächst NU.  —_ auf die nregung, „Untersuchungen durchzuführen, dıe
Möglichkeit der Errichtung einer lateiınamerikanischen Zahlungsunion prüfen‘‘.

Man hat auf argentinischer Seite siıcherlich mıt Absicht das nıchtamtliche
remıum der Konferenz VOo  — 1ma für diesen Vorschlag gewählt, dıe arSsch-
tinische Regierung miıt keinerlel Verantwortung belasten. Man ıst sıch gew1
auch ın Buenos Aires darüber klar, daß dıe Gründung un das Funktionieren
einer lateinamerıkanıschen Zahlungsunion unendlich 1€. komplizıerter wäre, als
das ın Kuropa der ist, allein schon WESECN des erheblich geringeren Waren-
austauschs unter den lateiınamerikanischen Staaten. Dıe Voraussetzung für eın
erfolgreiches Arbeiten einer olchen Union muülste deshalb zunächst ıne wesent-
lıche Intensivierung des Warenaustausches unter den lateinamerikanıschen Na-
tiıonen selber se1N, e1in Ziel, das zweifellos auch den argentinischen Antragstellern
vorschwebt, jedoch nıcht eın urc Resolutionen und Empfehlungen CXr-
reichen ist.

Aufßsenhandel muıt der Der gesam(te Außenhandel der WIT Z6I1-
tral und planwirtschaftlich VO Staat gesteuerT. HKs lıegen keinerlel Anzeichen da-
ur  4 — VOT, da ß eın Kurswechsel bevorsteht. Im Gegenteil, das staatlıche uBbenN-
handelsmonopol ist noch kürzliıch VON sowJetischer Seıite als ıne unabdingbare
polıtische Plattform des sowJetischen Systems bezeichnet worden. Gleichzeitig
wurde dıe Außenhandelspolitik der als Bestandteil der Außenpolitik der
SowJ]etunion definiert. Auch dıe anderen heute ZU Ostblock gehörenden Staaten
führten durchweg, WeNn auch mıt kleineren äaulßeren Abweichungen ın der Urganı-
satıonsform, eın  A staatlıches Außenhandelsmonopol 1In.

Die Unterschiede, dıe zwıischen den Grundsätzen des Handels der westlichen
Welt und des Ostblocks bestehen, bedeuten jedoch nıcht. da ß eın Güteraustausch
unmöglıch ist. Anläßlıch der Moskauer „ Weltwirtschaftskonferenz‘“‘ VOo Aprıl
19592 ist VonNn östlıcher Seıite mıiıt Nachdruck hbetont worden, da ß Ian auf der
Grundlage ‚„der Gleichberechtigung und des belderselitigen Vorteils‘ bereıt ıst,
auch mıiıt westlichen Ländern ın Handelsbeziehungen treten. Ks mu also nach
Lage der Dinge für den betreffenden Oststaat, ın uNnserem die Ü  (&  9 eın
staatspolıtischer Vorteil vorliegen, wWeNnn bestimmte Abschlüsse mıiıt dem Westen
getätigt werden. 16 Gewinnspanne wırd €l VO Osten her immer auf eın BD  :o
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